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AACHEN, DEN 15. DEZEMBER 2020 NR. 38

PARKPLATZ MARIENHÖHE GMBH, WÜRSELEN

Bekanntmachung

Die Gesellschafterversammlung der Parkplatz Marienhöhe 
GmbH, Würselen, hat am 25.05.2020 den Jahresabschluss 
zum 31.12.2019 mit einer Bilanzsumme von 1.245.202,91 
EUR und einem Jahresüberschuss in Höhe von 136.957,55 
EUR festgestellt und über das Jahresergebnis wie folgt 
beschlossen:

 „Vom Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2019 in Höhe 
von 136.957,55 EUR wird ein Anteil in Höhe von 20.000 
EUR an den Gesellschafter StädteRegion Aachen ausge-
schüttet, 116.000,00 EUR in die Gewinnrücklage eingestellt 
und 957,55 EUR auf neue Rechnung vorgetragen.“ 

Der Jahresabschluss mit Lagebericht liegt bis zur Feststel-
lung des nächsten Jahresabschlusses während der Geschäfts-
zeit von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr in 52146 Würselen, Mauer-
feldchen 25, zur Einsichtnahme aus. 

Das mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richtes beauftragte A14 - Prüfung und Beratung – der Städte-
Region Aachen hat am 23.04.2020 folgenden Bestätigungs-
vermerk im Rahmen der Prüfung gem. § 108 Abs. 1 Satz 2 
GO NRW erteilt:

„Der Jahresabschluss 2019 der Parkplatz Marienhöhe GmbH 
wurde unter Einbeziehung der Buchführung und des Lagebe-
richts geprüft. Die Buchführung und Aufstellung von Jahres-
abschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrecht-
lichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der 
gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. 

Im Rahmen der Prüfung wurden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss 
und Lagebericht zum Teil durch Stichproben gestützt beur-
teilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der Einschätzungen der gesetz-
lichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung 
des Jahresabschlusses und Lageberichts. 

Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Parkplatz Marienhöhe GmbH. Der Lage-
bericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der 
Lage des Unternehmens und stellt die Risiken der künftigen 
Entwicklung zutreffend dar. 

Im Ergebnis hat die Prüfung zu keinen Einwendungen 
geführt.

Würselen, den 08.12.2020 Prof. Dr. Axel Thomas
Parkplatz Marienhöhe GmbH

Mauerfeldchen 25
52146 Würselen

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT
STAEDTEREGION AACHEN MBH

Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft StädteRegion Aachen mbH hat am 17.09.2020 
den Jahresabschluss zum 31.12.2019 festgestellt und über 
das Jahresergebnis wie folgt beschlossen:

1. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 wird mit 
einer Bilanzsumme in Höhe von 7.210.777,30 € 
festgestellt.

2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 148.711,21 € wird auf 
neue Rechnung vorgetragen.

Der Jahresabschluss mit Lagebericht liegt in den Geschäfts-
räumen der Gesellschaft während der Geschäftszeit zur Ein-
sichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richtes beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft NS+P 
Dr. Neumann und Partner mbB, Aachen, hat am 10.04.2020 
einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Würselen, 30. November 2020 WIRTSCHAFTS-
FÖRDERUNGSGESELLSCHAFT

STÄDTEREGION AACHEN MBH
Prof. Dr. Axel Thomas

– Geschäftsführer –

VERÖFFENTLICHUNG DES JAHRESABSCHLUS-
SES 2019 DER SPRUNGBRETT GEMEINNÜTZIGE 
GMBH - BESCHÄFTIGUNGSINITIATIVE DER 
STÄDTEREGION AACHEN

1. Die Gesellschafterversammlung hat den Jahresabschluss 
2019 der Gesellschaft per Umlaufbeschluss im Novem-
ber 2020 festgestellt.

2. Die Geschäftsführung hat der Gesellschafterversamm-
lung vorschlagen, den Jahresüberschuss i. H. von EUR 
30.815,34 auf neue Rechnung vorzutragen. Der Jahres-
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abschluss der SPRUNGbrett gemeinnützige GmbH – 
Beschäftigungsinitiative der StädteRegion Aachen- für 
das Jahr 2019 wurde mit einer Bilanzsumme von EURO 
643.104,12 und einem Jahresüberschuss in Höhe von 
EURO 30.815,34 per Umlaufbeschluss im November 
2019 festgestellt. 

 Mit Datum vom 10.04.2015 hat die Bezirksregierung 
Köln einem Antrag der Geschäftsführung der SPRUNG-
brett gemeinnützige GmbH – Beschäftigungsinitiative 
der StädteRegion Aachen- auf Ausnahme Genehmigung 
gem. § 108 Abs. 1 Nr. 8 GO NRW vom 02.04.2015 statt-
gegeben. 

 Danach ist die Gesellschaft für die Jahre 2015 bis 2019 
von der Pflichtprüfung durch einen Wirtschaftsprüfer be-
freit unter der Bedingung, dass das Rechnungsprüfungs-
amt der StädteRegion Aachen die Prüfung des Jahresab-
schlusses durchführt.

 Das Rechnungsprüfungsamt der StädteRegion Aachen 
hat für den Jahresabschluss 2019 und für den Lagebericht 
am 09.09.2020 den Bestätigungsvermerk nach § 108 Abs. 
1 Satz 2 GO NRW erteilt.

3. Der Jahresabschluss nebst allen Anlagen und der La-
gebericht liegen in den Ge-schäftsräumen der GWG 
Wohnungsbaugesellschaft für die StädteRegion Aa-
chen mbH, Mauerfeldchen 72, 52146 Würselen, nach 
Veröffentli¬chung 4 Wochen zur Einsichtnahme aus.

Würselen, 30.11.2020 SPRUNGbrett 
gemeinnützige GmbH 

Beschäftigungsinitiative der StädteRegion Aachen
Der Geschäftsführer

Prof. Dr. Axel Thomas

STÄDTEREGION AACHEN

Öffentliche Bekanntmachung

über die Auslegung des Externen Notfallplans für die Fa. 
LL-Lager-Logistik, Südstraße 45, 52249 Eschweiler. 

Das Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz der 
StädteRegion Aachen hat den Externen Notfallplan für die 
Fa. LL-Lager-Logistik unter Berücksichtigung des betriebli-
chen Alarm- und Gefahrenabwehrplans fortgeführt. 

Gemäß § 30 Abs. 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die 
Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) in der 
zurzeit gültigen Fassung wird der o. a. Externe Notfallplan 
der Öffentlichkeit zur Anhörung ausgelegt. 

Die Offenlegung erfolgt im Amt für Rettungswesen und Be-
völkerungsschutz der StädteRegion Aachen, Kranzbruchstra-
ße 15, 52152 Simmerath, Raum S 104,

in der Zeit vom 23.12.2020 bis einschließlich 25.01.2021

montags, dienstags, donnerstags von 8.00 Uhr bis 16.00 
Uhr,

mittwochs von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr,

freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

Während der Auslegungsfrist können Bedenken und Anre-
gungen vorgebracht werden. 

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation muss die Ein-
sichtnahme in den ausgelegten Externen Notfallplan zu-
vor terminlich vereinbart werden.

Hierfür stehen folgende Kontaktmöglichkeiten zur Verfü-
gung:

Tel.: 0241/5198-3823
Mail: katastrophenschutz@staedteregion-aachen.de

Simmerath, den 10.12.2020 Der Städteregionsrat
i.A. Frau Palm-Scheeren

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer a 
und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß § 
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
StädteRegion Aachen – Amtsblatt – vom 30.11.2009, Nr. 22) 
in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehende(s) 
Schreiben durch diese öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach  
deren  Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 
Satz 4 LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt dieses Schreiben 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.

Mitteilung über die Gewährung einer Unterhaltsleistung 
gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

vom 04.12.2020
Aktenzeichen: 51.5/UVG/B 450-200

                       
an 

                       
 Herrn Christian Buhlert

zuletzt wohnhaft: Grenzweg 15, 52477 Alsdorf

Das Schreiben befindet sich im Amt für Kinder, Jugend und 
Familie der StädteRegion Aachen, Unterhaltsvorschussstel-
le, Zollernstraße 10, 52070 Aachen. Dort kann dieses von 
dem Betroffenen eingesehen werden.

Aachen, den 04.12.2020 Der Städteregionsrat 
i.A. Frau Förster
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STÄDTEREGION AACHEN
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung  in Verbindung 
mit  § 4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 
516) in der zurzeit gültigen Fassung sowie § 5 Hauptsatzung 
der StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zurzeit gül-
tigen Fassung wird nachstehendes Dokument durch diese öf-
fentliche Bekanntmachung zugestellt.

I. Behörde, für die zugestellt wird: 

StädteRegion Aachen,
Der Städteregionsrat 
A 36 – Straßenverkehrsamt
Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

BACI ALIN- 
ALEXANDRU

PONTSTRASSE 118  
52062 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kennzeichen: Datum vom:

Ordnungsverfü-
gung

36.1/2020/126/Ordnungs-
verfügung/CS

07.12.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 07.12.2020 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Breuer

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

CARACUDA COSTIN- 
ADRIAN

FREUNDER WEG 12  
52068 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kennzeichen: Datum vom:

Ordnungsverfü-
gung

36.1/2020/122/VA/OF 01.12.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 02.12.2020 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Hagen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

DONOV PAVLOV 
PAWEL

KONRAD-ADENAUER-STR. 
142A, 52223 STOLBERG

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kennzeichen: Datum vom:

Ordnungsverfü-
gung

36.1/2020/127/VA/AH 07.12.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 07.12.2020 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Heitzer
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II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

JACQUEMOT GÜNTER 
MARTIN

SCHNEIDMÜHLE 117 
52222 STOLBERG

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kennzeichen: Datum vom:

Festsetzung 36.1/2020/125/MA/CS 07.12.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 07.12.2020 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Schürmann

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

MONTELLA CARMINE NEUSTRASSE 12
52249 ESCHWEILER

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kennzeichen: Datum vom:

Festsetzung 36.1/2020/123/VA/AH 03.12.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 03.12.2020 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Heitzer

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

MVUNZI WA 
MWENDO

LEMIERSER STRASSE 32  
52074 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kennzeichen: Datum vom:

Ordnungsverfü-
gung

36.1/2020/124/VA/H4 03.12.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 03.12.2020 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Hagen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

PETROVICI SILVIU THIERGARTENSTR. 30 
52134 HERZOGENRATH

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kennzeichen: Datum vom:

Anhörung 36.1/2020/139/MAT/CS 10.12.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 10.12.2020 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Schürmann
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II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

SMIDT MICHAEL JÜLICHER STR. 66 
52146 WÜRSELEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kennzeichen: Datum vom:

Ordnungsverfü-
gung

36.1/2020/128/SA/AH 09.12.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 09.12.2020 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Heitzer

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

WEISS SEBASTIAN HAUPTSTR. 44 
52159 ROETGEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kennzeichen: Datum vom:

Festsetzung 36.1/2020/130/VA/
Erwerb/CS

14.12.20

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 14.12.2020 Der Städteregionsrat
 i.A. Frau Schürmann

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

IFRIM LUCIAN-
VASILICA

ESCHWEILERSTR. 145 
52477 ALSDORF

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kennzeichen: Datum vom:

Anhörung 36.1/2020/131/Steuer/CS 14.12.20

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 14.12.2020 Der Städteregionsrat
 i.A. Frau Schürmann

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung
Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung  in Verbindung 
mit  § 4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 
516) in der zurzeit gültigen Fassung sowie § 5 Hauptsatzung 
der StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zurzeit gül-
tigen Fassung wird nachstehendes Dokument durch diese öf-
fentliche Bekanntmachung zugestellt. 

I. Behörde, für die zugestellt wird: 
StädteRegion Aachen, 
Der Städteregionsrat 
Amt für Ordnungsangelegenheiten – A 32
Zollernstr. 20, 52070 Aachen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma)
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift: 

MARC      HENNES                KIRCHSTR. 141
4730 HAUSET BELGIEN 

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kennzeichen: Datum vom:

Bußgeldbescheid  3406.60013686 10.03.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Amt für Ordnungsangele-
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genheiten der Städte Region Aachen, Zollernstr. 20, 52070 
Aachen  und kann dort während der Öffnungszeiten von dem 
Empfänger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in 
Empfang genommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 14.12.2020 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Neulen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma)
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift: 

HOUIYAT      ABDELLAH                

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kennzeichen: Datum vom:

Bußgeldbescheid  3406.20057559 04.08.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Amt für Ordnungsangele-
genheiten der Städte Region Aachen, Zollernstr. 20, 52070 
Aachen  und kann dort während der Öffnungszeiten von dem 
Empfänger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in 
Empfang genommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 09.12.2020 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Dohmen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma)
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift: 

ANDRE 
MATTHEUS 
THEODORUS         

SCHILF                Hoofstraat 23 b
NL-6372 CN Landgraaf

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kennzeichen: Datum vom:

Bußgeldbescheid  3406.20059415 11.11.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Amt für Ordnungsangele-
genheiten der Städte Region Aachen, Zollernstr. 20, 52070 
Aachen  und kann dort während der Öffnungszeiten von dem 
Empfänger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in 
Empfang genommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 14.12.2020 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Neulen
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